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RS OGH 1998/5/6 13Os55/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1998

Norm

StGB §146 A5

StGB §146 F

Rechtssatz

Verwendet der Täter eine entfremdete Kreditkarte zum Betrug, so haftet er sowohl wegen (insofern nicht als

Urkundenbetrug quali8zierten) Betrugs als auch wegen Urkundenunterdrückung aufgrund der Verschiedenheit der

beeinträchtigten Rechtsgüter.
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